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Betreuungsvertrag – Gemeinschaftsgrundschule Heggen

Hiermit melde ich/melden wir mein/unser Kind für die „Betreuung acht bis eins“ verbindlich für das Schuljahr 2026/2027 an.
[bookmark: _Hlk211501680]Schulstandort    |X|   Heggen          
	
	Kind

	Familienname
	

	Vorname
	

	Geburtsdatum
	

	Straße / Haus-Nr.
	

	PLZ / Ort
	



	
	Mutter
	Vater

	Familienname
	
	


	Vorname
	
	


	Straße / Haus-Nr.
	
	


	PLZ / Ort
	
	


	Telefon
	
	


	E-Mail
	
	





Ansprechpartner im Notfall: 
Name: 											_____
Tel.:												_____
Name: 											_____
Tel.:												_____

Mein Kind darf von folgenden Personen abgeholt werden: 
Name:						Tel.: 						_____
Name:						Tel.: 						_____

Berechtigungen: 
Mein Kind darf an beaufsichtigten Aktivitäten außerhalb der Schule teilnehmen:
[bookmark: _Hlk212108804]	 Ja	                    Nein
Mein Kind hat folgende Allergien / Krankheiten oder Besonderheiten die zu berücksichtigen sind:  
											_______


Ich/wir bestätige/bestätigen mit der Unterschrift, dass die gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind. 
Ich/wir erkenne/erkennen mit der Unterschrift die dieser Anmeldung beigefügten Teilnahmebedingungen an.

						
Datum, Unterschrift Mutter

						
Datum, Unterschrift Vater

						
Datum, Unterschrift Träger (KIG)

Der zu zahlende Beitrag wird per Lastschrift eingezogen. Hierzu füllen Sie das beiliegende Sepa-Formular aus und reichen dieses zusammen mit dem Vertrag in der Schule oder direkt in der OGS ein.
Anlage zum 
Betreuungsvertrag „Schule von acht bis eins“ an der Grundschule Heggen
Kombimandat
zur widerruflichen Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats


[image: 2020102-19_LOGO_KIG]Zahlungsempfänger:			KIG Kinder im Ganztag gGmbH
					Bahnhofstr. 15
					57462 Olpe

Gläubiger-Identifikationsnummer:	DE298347800

Mandatsreferenz:			Heg –
(wird durch KIG gGmbH ausgefüllt)


Name Kontoinhaber*in:	  	_________________________________________
			
PLZ, Wohnort				_________________________________________

Straße, Hausnummer:			_________________________________________

Telefon:				_________________________________________

E-Mail:					_________________________________________


Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Kinder im Ganztag gGmbH widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen zum „Betreuungsvertrag „Schule von acht bis eins“ für das Kind (Name des Kindes): ______________________ _________________

bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unserem Konto einzuziehen.


	D
	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IBAN:    

BIC:	                	__________________________________________

Kreditinstitut:		__________________________________________

Betrag:		40,00 € (25,00 € für Geschwisterkinder)

Zeitpunkt:	1. Tag des lfd. Monats (bzw. der nächste Banktag)

Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der KIG Kinder im Ganztag gGmbH auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.


Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.


Datenschutz: Die Erhebung, Speicherung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt durch Ihre Angaben in diesem Formular und werden nur zu den hier angegebenen Zwecken gespeichert und verarbeitet. Eine Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt nur so lange, wie dies zwingend erforderlich ist und sie werden ausschließlich zur Abwicklung der Essensgeldabrechnung genutzt.


_________________________			_______________________________
Ort / Datum						Unterschrift(en)
Teilnahmebedingungen zum Betreuungsvertrag „Schule von acht bis eins“
An der Grundschule Heggen der Gemeinde Finnentrop
1. An der Grundschule Heggen der Gemeinde Finnentrop wird neben dem Bildungsangebot „Offene Ganztagsgrundschule“ auch die Betreuungsform „Schule von acht bis eins“ angeboten. Grundlagen hierfür sind der Runderlass des Ministerums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12.02.2003: „Zuwendungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe („Schule von acht bis eins“, „Dreizehn Plus“, „Silentien“)“ (BASS 11-02 Nr. 9) in der letzten Neufassung und Änderung der Erlasse und Förderrichtlinien des Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Beschluss des Rates der Gemeinde Finnentrop vom 11.02.2020 über die Durchführung der Betreuungsform „Schule von acht bis eins“ im Primarbereich.

2. Die Einführung der Betreuungsform „Schule von acht bis eins“ wird nach den Runderlassen der Landesregierung finanziell vom Land Nordrhein-Westfalen unterstützt. Rein formal bedarf es dazu einer Antragstellung der Kommune sowie einer Antragsgenehmigung durch die Landesregierung. Der guten Ordnung halber steht dieser Betreuungsvertrag daher unter dem allgemeinen Vorbehalt, dass die finanziellen (Entwicklung der Landesmittel) und die gesetzlichen (Änderung der zugrunde liegenden Erlasse) Rahmenbedingungen eine Fortführung der Betreuungsform zulassen.
§ 1 Aufnahme des Kindes
1. Die Eltern/Erziehungsberechtigten melden das oben genannte Kind verbindlich für das Angebot „Schule von acht bis eins“ an der Grundschule Heggen im Schuljahr 2026/2027 an. Als Schuljahr gilt dabei für das Jahr 2026/2027 die Zeit vom 01.08.2026 bis zum 31.07.2027, danach immer der 01.08. bis zum 31.07. des Folgejahres.

2. Mit ihrer Unterschrift unter den Betreuungsvertrag erkennen die Eltern/ Erziehungsberechtigten den Runderlass des Ministerums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12.02.2003 „Zuwendungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe („Schule von acht bis eins“, „Dreizehn Plus“, „Silentien“)“ (BASS 11-02 Nr. 9) in der letzten Neufassung und Änderung der Erlasse und Förderrichtlinien des Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, den Beschluss des Rates der Gemeinde Finnentrop vom 12.02.2020 über die Durchführung der Betreuungsform „Schule von acht bis eins“ im Primarbereich“ sowie diese Vereinbarung für die Teilnahme am Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins“ an.
3.	Der Vertrag tritt erst nach Unterschrift durch den Träger in Kraft. Durch die Unterschrift beider Vertragsparteien (Träger und Eltern/ Erziehungsberechtigte) gilt das Kind in der Betreuung als aufgenommen. Die Eltern/ Erziehungsberechtigen erhalten in diesem Fall keine  gesonderte Mitteilung.
4.	Die Eltern/Erziehungsberechtigten des aufzunehmenden Kindes erklären sich bereit, dem Träger die erforderlichen Angaben über ihre eigene und die Person des Kindes zu machen. Hierzu gehört insbesondere die Angabe zur Aufsichtspflicht gem. § 3.
5.	Der Träger verpflichtet sich, sämtliche bekannt gegebenen Angaben vertraulich zu behandeln und nicht an unbefugte Personen weiterzugeben oder sie diesen zugänglich zu machen.
[bookmark: _Hlk104273158]6.	Mit ihrer Unterschrift unter den Betreuungsvertrag bestätigen die Eltern/ Erziehungsberechtigten, gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz, Allergien oder sonstige Unverträglichkeiten des Kindes bei der Aufnahme anzugeben. Ebenso sind Erkrankungen des Kindes wie Asthma, Krupp oder Anfallsleiden usw. anzugeben.
§ 2 Betreuungsumfang
1. Die Betreuung im Rahmen von „Schule von acht bis eins“ erstreckt sich unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit in der Regel an allen Unterrichtstagen von 8:00 Uhr bis zum Ende der 6. Unterrichtsstunde. Entsprechend den Landesrichtlinien ist sie eine schulische Veranstaltung.

2. Die Betreuung an der Grundschule Heggen wird in den unterrichtsfreien Tagen nicht angeboten. Der Träger behält sich darüber hinaus weitere Schließungszeiten aufgrund behördlicher Anordnungen oder besonderer Vorkommnisse (Höhere Gewalt, Infektionskrankheiten, Streik etc.) vor.

3. Die Einnahme einer Mittagsmahlzeit ist nicht Bestandteil des Betreuungsangebots. 
§ 3 Aufsichtspflicht
1. Für die Zeit der Betreuung des Kindes durch den Träger übertragen die Eltern/ Erziehungsberechtigten ihre Aufsichtspflicht auf dessen Personal. Die Übertragung erstreckt sich auch auf das Personal sonstiger vom Träger und/oder der Schule einbezogener Kooperationspartner. Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt jeweils mit der Ankunft des Kindes in den für die Betreuung vorgesehenen Räumen. Wird die Betreuung vor Unterrichtsbeginn aufgenommen, endet die Aufsichtspflicht bei Unterrichtsbeginn, ansonsten endet sie mit der Übergabe des Kindes an die Eltern/Erziehungsberechtigten oder eine sonstige abholberechtigte Person bzw. mit dem Antritt des Heimweges und dem Verlassen der für die Betreuung vorgesehenen Räume.

2. Die Eltern/Erziehungsberechtigten haben bei der Anmeldung des Kindes schriftlich zu erklären, wer außer ihnen zur Abholung des Kindes berechtigt ist oder ob ihr Kind den Heimweg alleine zurücklegen darf. Zusätzlich sind Personen zu benennen, die bei einem Notfall in der benannten Reihenfolge zu informieren sind. Zur schnelleren Erreichbarkeit in Notfällen ist eine Telefonnummer anzugeben.
Die hierzu in der Anlage 1 zu diesem Vertrag gemachten Angaben sind für beide Vertragsparteien bindend. Auftretende Änderungen sind den Mitarbeiterinnen des Trägers unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Gleiches gilt für etwaige im Einzelfall abweichende Sonderregelungen.

3. Die Eltern/Erziehungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass im Rahmen der Betreuungsarbeit auch Unternehmungen (z. B. Spaziergänge, Kinderspiele, Verkehrserziehung, Ausflüge) außerhalb der Schulräume, ggfs. mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder privaten PKWs durchgeführt werden.
§ 4 Krankheiten
1. Tritt eine Erkrankung des Kindes während der Betreuung auf, so können die Mitarbeiter:innen verlangen, dass das Kind durch eine abholberechtigte Person vorzeitig abgeholt wird.

2. Tritt beim Kind eine ansteckende Krankheit auf oder besteht der Verdacht einer ansteckenden Krankheit, darf das Kind das Betreuungsangebot während der Zeit der Erkrankung nicht besuchen. Das Auftreten einer solchen Krankheit ist der Leitung des Angebotes zum Schutz der restlichen betreuten Kinder sofort nach der ärztlichen Feststellung zu melden.

3. Beim Auftreten einer ansteckenden Krankheit oder beim Verdacht des Auftretens einer ansteckenden Krankheit darf das Kind die Gruppe erst dann wieder besuchen, wenn eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorgelegt wird. Diese ist ebenfalls bei Hautekzemen, Kopfläusen, Bindehautentzündung, Wurmbefall oder Ähnlichem erforderlich.

4. Die Mitarbeiter:innen der KIG Kinder im Ganztag gGmbH sind in der Regel nicht befugt, den Kindern Medikamente jedweder Art zu verabreichen. Ist die Einnahme eines Medikamentes zur Beendigung einer medizinischen Behandlung bzw. bei chronischen Erkrankungen unbedingt erforderlich, ist von den Eltern/ Erziehungsberechtigten eine vom behandelnden Arzt ausgestellte und unterschriebene Bescheinigung in der Einrichtung vorzulegen. Hierin ist die genaue Angabe des Medikamentes sowie dessen Dosierung anzugeben.
§ 5 Versicherungsschutz
1. Für die Zeit der Teilnahme am Betreuungsprogramm sind die Kinder gem. § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b SGB VII unfallversichert.

2. Für Sachschäden an den von den Kindern mitgebrachten Gegenständen übernimmt die KIG Kinder im Ganztag gGmbH grundsätzlich keine Haftung. In diesen Fällen ist die Haftpflichtversicherung der Eltern/Erziehungsberechtigten vorrangig in Anspruch zu nehmen. Sollte dort keine Erstattung erlangt werden können, kann eine solche im Einzelfall von der entsprechenden Versicherung des Trägers geprüft werden. 
§ 6 Kostenbeitrag 
Für die Inanspruchnahme des Angebotes haben die Eltern/Erziehungsberechtigten einen monatlichen Kostenbeitrag zu entrichten. Monatlich 40,00 € (25,00 € für Geschwisterkinder). Der Elternbeitrag wird für 12 Monate (Aug.-Juli) erhoben. Die Verpflichtung zur Zahlung entsteht mit der freiwilligen Anmeldung des Kindes zur Teilnahme an der Betreuungsform „Schule von acht bis eins“. Der Einzug der Elternbeiträge geschieht durch die KIG Kinder im Ganztag gGmbH. 

§ 7 Vertragsbeendigung
1. Der Vertrag gilt für die Dauer des kompletten Schuljahres und verlängert sich automatisch um ein weiteres Schuljahr, wenn der Vertrag zum Schuljahresende nicht schriftlich gekündigt wird. Als Schuljahresende gilt der 31.07. 

2. Der Vertrag endet automatisch (ohne Kündigung) spätestens zum Ende der Grundschulzeit des Kindes.

3. Eine vorzeitige Kündigung des Vertrages durch die Eltern/Erziehungsberechtigten ist möglich, durch eine schriftliche Kündigung, 

a. bis zu 14 Tage nach dem 1. Schultag im neuen Schuljahr.
b. bis zu 14 Tage nach Erhalt des Stundenplans für das 2. Schulhalbjahr.

4. Weitere vorzeitige Kündigungen sind zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der die Fortsetzung des Vertrags unzumutbar erscheinen lässt. Gründe hierfür können insbesondere sein:

a. Änderung hinsichtlich der Personensorge für das Kind
b. Wechsel der Schule
c. Längerfristige Erkrankung des Kindes (mind. vier Wochen) 

5. Der Träger behält sich zusätzlich ein außerordentliches, fristloses Kündigungsrecht vor, z.B. für den Fall dass die Eltern/Erziehungsberechtigten die Ihnen nach den Richtlinien obliegenden Verpflichtungen, insbesondere die fristgerechte Zahlung der Elternbeiträge auch nach Fristsetzung nicht erfüllen oder wichtige Gründe vorliegen, die einen Verbleib des Kindes im Betreuungsangebot nicht mehr zulassen.

6. Die Kündigung bedarf der Schriftform per Post oder per E-Mail. 
§ 8 Schlussbestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit der restlichen Bestimmungen. Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 
§ 9 Datenschutz
Die Erhebung, Speicherung und Nutzung Ihrer Daten aus diesem Vertrag und den Anlagen erfolgt gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Erhebung der Daten erfolgt durch Ihre Angaben und diese Daten werden im Umfang der Betreuung gespeichert und verarbeitet. Eine Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt nur so lange, wie dies zwingend erforderlich ist und sie werden ausschließlich zur Abwicklung der Betreuungsmaßnahmen genutzt.
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